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Einleitung: die Siamesischen Schwestern

Dieses Buch widmet sich der Nachbarschaft zwischen den Rechts- und 
Sozialwissenschaften. Niemand hält sie für eine Einheit, aber niemals 
sind sie voneinander losgekommen. Dafür steht das Bild von den Siame-
sischen Schwestern (nur Zwillinge sind sie nicht). Wir sehen zwei Wis-
senschaften mit jeweils eigener Fachidentität; die beiden Denkgebäude 
sind an wesentlichen Stellen verbunden und können nicht ohne Verlust 
getrennt werden; denn beider Gegenstände überschneiden sich: Es gibt 
keine Gesellschaft ohne Recht, und es gibt kein Recht ohne Gesellschaft. 

Worin gründet die Nähe zwischen Jurisprudenz und Soziologie? Sie tei-
len das Erkenntnisziel: eine regelbasierte Weise des Zusammenlebens von 
Menschen und Gruppen. Sie können sich auf einen Grundwert einigen: 
Gerechtigkeit (anstelle etwa von Gottgefälligkeit oder Gewaltherrschaft 
oder individueller Rentabilität). Ihre Forschungsstrategien gestalten sich 
komplementär: auf Praxisentscheidungen gerichtet die eine, als Grundla-
generkenntnis die andere. Der Algorithmus einer Partnerschaftsvermitt-
lung würde positiv ausschlagen: Die beiden sind weder füreinander zu 
langweilig noch zu ähnlich noch zu aversiv-verschieden. Selbst im Ha-
bitus könnten die Vertreter:innen der beiden Fächer zueinander ›passen‹. 

Das Buch unternimmt es zu schildern, wie Jurisprudenz und Sozio-
logie teils sich ineinander verstrickten, teils voneinander abstießen. Im 
Fokus steht die rechtswissenschaftliche Seite; zu ihr wird mit einem so-
ziologischen Ansatz ein Panorama gezeichnet, das sich über anderthalb 
Jahrhunderte erstreckt. Zu Wort kommen die Stimmen, die sich über 
die gesellschaftliche Dimension in der Normanalyse äußern. Der Text 
beschreibt die Ideen dazu und wer sie vorgebracht hat. Dieser ›Diskurs‹ 
wird, geordnet nach den zeithistorischen Epochen, in den jeweiligen po-
litischen Kontext gestellt. Die Eigendynamik der Fächer sowie die Ideen 
und Schulen ihrer Leitpersonen haben eine wechselhafte Entwicklung 
durchlaufen, die bislang noch nie im Ganzen erzählt worden ist. 

Die juristische Rechtsgeschichte und Methodenlehre bieten zwar eine 
Fülle von Detailuntersuchungen und auch Überblickswerken an; das 
Thema Soziologie-im-Recht spielt dabei aber nur eine kleine Nebenrol-
le und versinkt in der Fülle anderer Aspekte wie dem Verhältnis zwischen 
Moral und Recht, zu den überpositiven Werten usw. Soziologische Stu-
dien zu unserem Thema sind rar. Die Resultate beider Perspektiven, juris-
tisch bzw. soziologisch, ergänzen einander, wobei die eine den Abstand, 
die andere das Gemeinsame hervorzuheben pflegt. Man muss schon ein 
bisschen schielen, um beide zusammenzubringen. 

Im weiten Land der Jurisprudenz unterhält jede Provinz ihre ei-
gene Methodendiskussion und Vergangenheitsbetrachtung. Zudem 
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EINLEITUNG

unterscheiden sich diese fast stets von den Standards in Philosophie und 
Historiographie. Demzufolge nennen sie sich ›juristische‹ Methodologie 
bzw. Geschichte. Damit verstärken sie den Wissenschaftscharakter, den 
›Selbstand‹, das ›Proprium‹ u.a.m. der Jurisprudenz. Diesem Ziel diente 
im vergangenen Jahrhundert auch das Bestreben, die Rechtswissenschaft 
nach innen abzuschließen und auf Distanz zu den anderen Gesellschafts-
wissenschaften zu halten. Von außen betrachtet fällt das auf und gene-
riert die Forschungsfrage dieses Buchs: Was geht hier vor? Wie wurde 
die Abschottung bewerkstelligt? 

Der zu betrachtende Stoff – die Literatur zu den Vorgehensweisen der 
Jurisprudenz – erwies sich als schier unüberschaubar. Um die Aufgabe 
zu bewältigen, konzentrierte sich der suchende Blick ganz auf die enge 
Fragestellung: Wo und in welcher Weise werden sozialwissenschaftli-
che Argumente in die Interpretation der Rechtsnormen hineingenom-
men oder aber ausgeschlossen? Mit diesem Thema verbinden sich viele 
Debatten der Rechtstheorie, ja es scheint ein Angelpunkt in der juristi-
schen Selbstreflexion zu sein. Dazu wurden die sich anbietenden Mate-
rialien aus Publikationen, Konferenzen und dokumentierten Ereignissen 
solange durchforstet, bis sich Strukturen zeigten und bei weiterer Lek-
türe bestätigten.1 So ließ sich ein Bild des Diskurses zeichnen, empirisch 
verankert in den Analysen der vorhandenen Textmassen. 

Die im 19. Jahrhundert sich herausbildende Aufteilung der Sachgebie-
te hat ein Schisma der gesellschaftsbezogenen Disziplinen hervorgerufen, 
das besonders prägnant in den deutschsprachigen Rechtskulturen auftritt 
und die Sparten nachhaltig entzweit. Die spärlichen Versuche einer Reuni-
on scheiterten an einer ›herrschenden Meinung‹ in der juristischen Metho-
denlehre sowie an einer Gleichgültigkeit in den Sozialwissenschaften, die 
vor der Komplexität der Rechtsdogmatik zurückscheuten. Und diejenigen 
Soziologen, die über eine juristische Vorbildung verfügten, überließen die 
Klärung dem anderen Fach, mischten sich also in den dort schwelenden 
Methodenstreit nicht ein. Ziemlich einmütig wird die wechselseitige Ent-
fremdung bedauert, sodass es sich fragt, warum sie so stabil geblieben ist. 
Schon dafür lohnt es sich, die Inhalte und den Verlauf der Gedankengän-
ge nachzuvollziehen. Den Diskurs in seiner zeittypischen Einbettung zu 
betrachten, löst die Fesseln vermuteter Notwendigkeiten. 

Merkwürdigerweise wurde die unübersehbare Nähe allermeist als 
Streitigkeit und Abgrenzung verhandelt. Der Kampf um die Rechtswis-
senschaft nannte sich ein Manifest, das 1906 pseudonym erschien. Da
rin wurde die gängige Arbeitsweise der Jurisprudenz scharf kritisiert und 
ein Austausch mit der Soziologie empfohlen. Es kamen zustimmende und 

1	  	Ähnlich verfahren Analysen nach der in der qualitativen Sozialforschung 
populären Grounded-theory. Der Ansatz wird mal elaborierter, mal leicht-
fertiger eingesetzt.
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